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Eingeschränkte Anwendung der
investmentrechtlichen
Teilfreistellung auf
Veräußerungsverluste im
Anwendungsbereich von § 56
InvStG

§ 20 Abs. 1 Satz 1 des Investmentsteuergesetzes   InvStG  
(Teilfreistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein für
die Zeit vom 01.01.2018 bis zur Veräußerung der Investmentanteile
nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsverlust von vor dem
01.01.2018 angeschafften Investmentanteilen (ausgenommen
bestandsgeschützte, vor dem 01.01.2009 angeschaffte Alt-Anteile)
darauf beruht, dass die fiktiven Anschaffungskosten zum 01.01.2018
die historischen Anschaffungskosten der veräußerten Anteile
übersteigen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/253011/
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Sachverhalt

Streitig ist die Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen im Anwendungsbereich von § 56 des

Investmentsteuergesetzes (InvStG) und die Vereinbarkeit der Vorschrift mit dem Grundgesetz.

Die Klage vor dem NiedersächsischenFinanzgericht hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.

Entgegen übereinstimmender Auffassung der Beteiligten entspricht die dem angefochtenen

Einkommensteuerbescheid zugrunde liegende Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen aus dem Verkauf

der Investmentanteile des Klägers nicht dem geltenden Recht.

Zu Recht haben das Finanzamt und das Finanzgericht im Anwendungsbereich des §56 InvStG für den

einheitlichen Vorgang der Veräußerung der vom Kläger vor dem 01.01.2018 angeschafften

Investmentanteile zwei Besteuerungsgrundlagen, nämlich einen fiktiven Veräußerungsgewinn auf den

31.12.2017 und einen Veräußerungsverlust vom 01.01.2018 bis zum Zeitpunkt der Veräußerung, ermittelt

und zugrunde gelegt.

§20 Abs.1 Satz1 InvStG (Teilfreistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein für die Zeit vom

01.01.2018 bis zur Veräußerung der Investmentanteile nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsverlust

von vor dem 01.01.2018 angeschafften Investmentanteilen (ausgenommen bestandsgeschützte, vor dem

01.01.2009 angeschaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass die fiktiven Anschaffungskosten zum 01.01.2018

die historischen Anschaffungskosten der veräußerten Anteile übersteigen.

Das ergibt die Auslegung der Vorschrift nach Auffassung des BFH nach ihrem Sinn und Zweck. Die

Einschränkung erscheint auch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 25. November 2025 (VIII R 22/23), veröffentlicht am 29. Januar 2026, siehe auch die im

Wesentlichen inhaltsgleichen Entscheidungen VIII R 15/22 und VIII R 31/23 vom gleichen Tag.
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